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1. Die E-Rechnung für Unter-
nehmen ab 1.1.2025  
 

In Deutschland wird die Ausstellung 

elektronischer Rechnungen im Ge-

schäftsverkehr zwischen Unternehmen 

(B2B) zukünftig verpflichtend. Diese 

Änderung ist Teil des sog. Wachstums-

chancengesetzes, welches am 22.3.2024 

die letzte parlamentarische Hürde ge-

nommen hat. 

 

Betroffen sind Lieferungen und Leistun-

gen zwischen Unternehmen, wenn beide 

in Deutschland ansässig sind. Die An-

sässigkeit wird definiert durch Sitz, Ge-

schäftsleitung oder Betriebsstätte im In-

land. Bei der inländischen Betriebsstätte 

eines ausländischen Unternehmens muss 

im Inland ein Teil der Umsätze von der 

Betriebsstätte aus realisiert werden. Bei 

Unsicherheiten empfiehlt es sich, steuer-

lichen Rat einzuholen. 

 

Eine E-Rechnung ist eine in einem spezi-

ellen Format ausgestellte, übermittelte 

und empfangene Rechnung, die eine au-

tomatische Verarbeitung ermöglicht. Das 

Format muss einer EU-Norm entspre-

chen. Ausnahmen für bestimmte Formate 

können gemacht werden, sofern die er-

forderlichen Angaben in maschinenles-

barer Form vorliegen. Zu den zulässigen 

Formaten gehören beispielsweise 

XRechnung als rein maschinenlesbares 

Format und ZUGFeRD als hybrides For-

mat, welches eine Kombination aus ma-

schinenlesbaren Daten und einer für das 

menschliche Auge lesbaren PDF-Rech-

nung darstellt. Das teilweise bereits von 

Unternehmen genutzte EDI-Verfahren 
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bleibt zulässig, könnte jedoch künftig 

Anpassungen erfordern. 

 

Achtung: Eine reine PDF-Rechnung ist 

ab 1.1.2025 keine elektronische Rech-

nung mehr, sondern eine „sonstige Rech-

nung“. 

 

Sämtliche Unternehmen ohne Aus-

nahme müssen ab 1.1.2025 in der Lage 

sein, elektronische Rechnungen zu 

empfangen. Nach derzeitigem Kenntnis-

stand betrifft dies z.B. auch Vermieter, 

Ärzte und PV-Anlagenbetreiber. Es sind 

noch nicht sämtliche Einzelfragen ge-

klärt, evtl. gibt es noch einen weiteren 

Zeitaufschub. Es wird noch eine Klarstel-

lung des Bundesfinanzministeriums 

(BMF) erwartet. 

 

Ebenfalls ist der Versand von E-Rech-

nungen grundsätzlich für sämtliche Un-

ternehmen verpflichtend. Hierbei gibt es 

Übergangsregelungen, die wie folgt aus-

sehen: 

 

• Unternehmen mit einem Vorjahres-

umsatz > 800.000 € im B2B-Bereich 

müssen ab 1.1.2027 E-Rechnungen 

versenden. Bis 31.12.2026 dürfen es 

noch „sonstige Rechnungen“ sein, 

z.B. Papierrechnung, PDF-Rechnung. 
 

• Unternehmen mit einem Vorjahres-

umsatz < 800.000 € im B2B-Bereich 

dürfen bis 31.12.2027 noch „sonstige 

Rechnungen“ versenden. 
 

• Ab 1.1.2028 müssen alle Unterneh-

men im B2B-Bereich E-Rechnungen 

auch versenden können. 

 

Wer zwischen dem 1.1.2025 und dem 

31.12.2027 noch keine E-Rechnung 

nutzt, aber ein anderes digitales Format 

wie z.B. die Rechnung im PDF-Format 

versendet, benötigt die Zustimmung des 

Empfängers. 

 

Keine E-Rechnungspflicht gibt es im 

B2B-Bereich grundsätzlich für nicht 

steuerbare oder steuerfreie Lieferungen 

und Leistungen, Kleinbetragsrechnungen 

unter 250 € und Fahrausweise. Für das 

Privatkundengeschäft (B2C) ist derzeit 

keine E-Rechnungspflicht geplant. 

 

Wer seiner Verpflichtung zur Teilnahme 

am E-Rechnungsverkehr nicht wie vor-

geschrieben oder zu spät nachkommt, ris-

kiert unter Umständen steuerliche Nach-

teile und auch Bußgelder von bis zu 

5.000 €. 

 

 

2. Wachstumschancengesetz 
– ein kurzer Überblick 
 

Das sog. Wachstumschancengesetz 

(WCG) ist am 28.3.2024 in Kraft getre-

ten. Die Änderungen gelten größtenteils 

rückwirkend ab 2023 bzw. zum 1.1.2024, 

in Teilen aber auch erst ab 1.1.2025 oder 

später. Einige Steuerentlastungen sind 

zeitlich befristet. Die beschlossenen 

Maßnahmen betreffen vor allem Unter-

nehmen und Investoren, aber auch Ar-

beitnehmer und Rentner. 

 

Über gestrichene Maßnahmen und gerin-

gere Erhöhungen als zunächst angedacht 

wurde bereits berichtet. Hieran hat sich 

nichts geändert. Die Aussagen bleiben 

daher aktuell. Neben der Einführung der 

E-Rechnung für Unternehmen im B2B-

Bereich nachfolgend ein kurzer Über-

blick über weitere wichtige Änderungen: 

 

• Unternehmen können ab 1.1.2024 Ge-

schenke für Geschäftspartner bis zu 

50 € als gewinnmindernde Betriebs-

ausgabe absetzen. 
 

• Der berücksichtigungsfähige Brutto-

listenpreis für elektrische Dienstwa-

gen wurde auf 70.000 € erhöht. 
 

• Die bereits ausgelaufene Befristung 

der degressiven AfA auf bewegliche 
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Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-

gens wurde für Anschaffungen zwi-

schen dem 1.4.2024 und 31.12.2024 

wieder eingeführt, max. jedoch den 

zweifachen Wert der linearen AfA 

bzw. 20 %. 
 

• Kleinunternehmer brauchen i.d.R. ab 

2024 keine Umsatzsteuererklärung 

abzugeben. 
 

• Die Schwelle für die Abgabever-

pflichtung einer Umsatzsteuervoran-

meldung wird ab 2025 erhöht auf 

2.000 €. 
 

• Die Möglichkeit zur Versteuerung 

nach vereinnahmten Entgelten wird 

ab 2024 auf 800.000 € erhöht. 
 

• Die Schwellenwerte zur Buchfüh-

rungspflicht werden ebenfalls auf 

800.000 € Umsatz bzw. 80.000 € Ge-

winn für Gewerbebetriebe sowie 

Land- und Forstwirtschaft für Wirt-

schaftsjahre nach dem 31.12.2023 an-

gehoben.  
 

• Ferner gibt es Änderungen im Körper-

schaftsteuer- und Umwandlungssteu-

ergesetz. 

 

Die Freigrenze für private Veräußerungs-

geschäfte erhöht sich ab 2024 auf 1.000 € 

und der Pauschbetrag für Berufskraftfah-

rer auf 9 €/Tag. Die Rentenbesteuerung 

wird für neue Rentenjahrgänge um 0,5 % 

reduziert und der Altersentlastungsbetrag 

entsprechend angepasst. Bei Forschungs- 

und Entwicklungsvorhaben sind jetzt 

auch Investitionskosten förderfähig. 

 

Eine der kommenden Veröffentlichun-

gen wird sich den Änderungen im Be-

reich der Erbschaftsteuer für beschränkt 

Steuerpflichtige widmen, ebenso wie 

dem digitalen Zuwendungsempfängerre-

gister.  

 

 

 

3. Pauschbeträge für Sachent-
nahmen 2024 
 

Das Bundesministerium der Finanzen 

(BMF) hat mit Schreiben vom 12.2.2024 

die für das Kalenderjahr 2024 geltenden 

Pauschalbeträge bei Sachentnahmen (un-

entgeltliche Wertabgaben) für Nahrungs-

mittel und Getränke mitgeteilt. Hierbei 

handelt es sich um Jahresbeträge. Bei 

monatlicher Buchung sind die Beträge zu 

zwölfteln. 

 

Der Gesetzgeber nimmt an, dass Perso-

nen, die Nahrungsmittel und Getränke 

gewerblich verkaufen, diese auch privat 

konsumieren. Bei privatem Verzehr oder 

Verbrauch müssen Einzelaufzeichnun-

gen über die entnommenen Werte buch-

halterisch erfasst werden. Dieser Auf-

wand lohnt sich in der Regel nur bei ge-

ringem Eigenverbrauch.  

 

Aus Vereinfachungsgründen hat der Ge-

setzgeber deshalb Sachentnahme-Pau-

schalwerte eingeführt, die sich je nach 

Betriebszweig unterscheiden. Wer eine 

Gaststätte, egal welcher Art, ein Café, 

eine Bäckerei, Konditorei, Fleischerei, 

einen Einzelhandel für Lebensmittel oder 

Getränke, Obst- oder Gemüseeinzelhan-

del oder Milcherzeugnis- oder Eierein-

zelhandel betreibt, findet in der Liste des 

BMF (www.bundesfinanzministerium.de 

- Themen - Steuern - Steuerverwaltung & 

Steuerrecht - Betriebsprüfung - Richt-

satzsammlung / Pauschbeträge) die für 

ihn gültigen Sachentnahmewerte. Eine 

Einzelaufzeichnung ist bei Verwendung 

des Pauschalwertes nicht notwendig. 

 

Der Bäckereiinhaber wird auch nicht als 

Lebensmitteleinzelhändler qualifiziert, 

wenn er zusätzlich einen Kühlschrank im 

Verkaufsraum stehen hat, aus dem er z.B. 

Milch, Käse und Eier verkauft und die 

Einnahmen hieraus von untergeordneter 

Bedeutung sind. Es ist nur ein 
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Pauschbetrag anzusetzen, und zwar der 

höhere von beiden. 

 

Immer einzeln aufgezeichnet und in der 

Buchhaltung erfasst werden müssen Ent-

nahmen, die nicht Nahrungsmittel oder 

Getränke sind, z.B. Tabak, Zeitschriften, 

Bekleidung oder Elektroartikel. 

 

 

4. Falscher Umsatzsteueraus-
weis bei Rechnung an Endverbrau-
cher schadet nicht 
 

Das Bundesministerium der Finanzen 

(BMF) hat mit Schreiben vom 27.2.2024 

klargestellt, dass ein unrichtiger, höherer 

Umsatzsteuerausweis eines Unterneh-

mers auf Rechnungen an Endverbrau-

cher nicht mehr dazu führt, dass der Un-

ternehmer die höhere Umsatzsteuer an 

das Finanzamt abführen muss.  

 

Für Rechnungen mit erhöhtem falschen 

Umsatzsteuerausweis von Unternehmen 

an Unternehmen, die nicht korrigiert wer-

den, bleibt es jedoch dabei, dass die hö-

here Umsatzsteuer an das Finanzamt zu 

zahlen ist. 

 

Der Klarstellung im Privatkundenbereich 

liegt zugrunde, dass die gesetzliche Re-

gelung im Umsatzsteuergesetz anders 

lautet. So hatte der Bundesfinanzhof 

(BFH) in einem Urteil vom 13.12.2018 

entschieden, dass ein falscher höherer 

Umsatzsteuerausweis auf Rechnungen 

dazu führt, dass die höhere Umsatzsteuer 

an das Finanzamt zu zahlen ist, unabhän-

gig davon, ob es sich bei dem Rech-

nungsempfänger um einen Privatkunden 

oder ein Unternehmen handelt.  

 

Im Gegensatz zum BFH entschied der 

Europäische Gerichtshof (EuGH) mit Ur-

teil vom 8.12.2022, dass ein Unterneh-

mer bei einem erhöhten Falschausweis 

der Umsatzsteuer an Privatkunden nicht 

die falsche höhere Steuer schuldet, 

sondern lediglich die niedrigere Umsatz-

steuer, wenn sie richtig ausgewiesen wor-

den wäre. Hierfür sei jedoch Vorausset-

zung, dass der Privatkunde keinen Vor-

steuerabzug vornehmen könne.  

 

Doch mit dieser Entscheidung dürfte 

noch keine Befriedung eingetreten sein. 

In einem anderen Klageverfahren hat das 

Finanzgericht Köln mit Urteil (8 K 

2452/21) vom 25.7.2023 noch weiterge-

hend entschieden, dass auch ein unrichti-

ger Umsatzsteuerausweis an Behörden 

und Verwaltungseinrichtungen für den 

Rechnungsaussteller unschädlich sei, da 

die öffentliche Hand ebenfalls nicht zum 

Vorsteuerabzug berechtigt ist. Das gilt 

aber nur dann, wenn der Rechnungsaus-

steller bei Fertigung der Rechnung davon 

ausging, dass er mit der Ausweisung der 

Umsatzsteuer an eine Behörde alles rich-

tig gemacht hat oder es sich schlicht um 

ein Versehen handelte.  

 

Damit hat erstmals ein Finanzgericht ent-

schieden, dass keine Rechnungskorrektur 

erforderlich ist und dem falsch auswei-

senden Unternehmen gegenüber dem Fi-

nanzamt ein Erstattungsanspruch zusteht, 

wenn der objektive Fehler unwissentlich 

geschah. Das Urteil ist noch nicht rechts-

kräftig. Die Revision beim BFH (V R 

16/23) ist anhängig. In vergleichbaren 

Fällen kann unter Bezugnahme auf dieses 

Verfahren die Aussetzung der Vollzie-

hung beantragt werden. 

 

 

5. Kein Werbungskostenabzug 
für Prozesskosten zur Erlan-
gung nachehelichen Unter-
halts   

 

Die Zahlungen von Trennungs- oder 

nachehelichem Unterhalt an den dauernd 

getrennt lebenden oder geschiedenen 

Ehepartner können Sonderausgaben im 

Rahmen der Einkommensteuer darstel-

len. Voraussetzung dafür ist, dass der 
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Zahlungsempfänger diesen Betrag in sei-

ner Einkommensteuererklärung als sog. 

„sonstige Einkünfte“ versteuert. Hierzu 

muss der Zahlende den Sonderausgaben-

abzug beantragen und auch die Zustim-

mung des Zahlungsempfängers vorlegen, 

dass dieser die erhaltenen Unterhaltszah-

lungen als „sonstige Einkünfte“ versteu-

ert.  

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte sich 

mit der Frage zu befassen, ob die einer 

Unterhaltsempfängerin entstandenen 

Prozesskosten für die Durchführung ei-

nes Klageverfahrens auf Erhalt bzw. Er-

höhung der Unterhaltszahlung gegen ih-

ren geschiedenen Ehemann Werbungs-

kosten darstellen können. Dies hatte das 

zuständige Finanzgericht in erster Instanz 

so entschieden.  

 

Mit Urteil vom 18.10.2023 hat der BFH 

die Abziehbarkeit der Prozesskosten 

als Werbungskosten abgelehnt und das 

Verfahren an das Finanzgericht zwecks 

Entscheidung zurückverwiesen. Dieses 

hat nun zu prüfen, ob zumindest die Vo-

raussetzungen für die Abzugsfähigkeit 

der Prozesskosten als „außergewöhnliche 

Belastung“ im Rahmen der Einkom-

mensbesteuerung vorliegen.  

 

Die Ablehnung des Werbungskostenab-

zugs bei Prozesskosten begründete der 

BFH damit, dass keine unmittelbare Ver-

bindung zwischen Unterhaltszahlungen 

als „sonstige Einkünfte“ und den entstan-

denen Prozesskosten besteht. Vielmehr 

muss der Zahlende erst einmal den Wil-

len des Sonderausgabenabzugs im Rah-

men der Einkommensteuererklärung ha-

ben und der Zahlungsempfänger dann 

auch noch zustimmen. Selbst, wenn der 

Zahlungsempfänger bereits im Voraus 

für mehrere Jahre zugestimmt hat, ändert 

sich an der Betrachtungsweise wegen des 

erforderlichen Antrags des Zahlenden 

nichts. 

 

 

6. Public Viewing zur Fußball-
Europameisterschaft 2024 
 

Für die Zeit der Fußball-Europameister-

schaft 2024 (14.6.–14.7.) hat das Bundes-

kabinett eine Verordnung beschlossen, 

die ermöglicht, ausnahmsweise den 

nächtlichen Lärmschutz zu lockern. Da-

mit wird der Spielraum auf kommunaler 

Ebene erweitert, Public Viewing auch für 

die Spiele zuzulassen, die um 21 Uhr an-

gepfiffen werden. Die Verordnung tritt 

am Tag nach der Verkündigung im Bun-

desgesetzblatt in Kraft und wird bis zum 

31.7.2024 gelten. 

 

Im konkreten Fall entscheiden die Kom-

munen über die Genehmigung. Es gilt je-

doch zu beachten, dass die Verordnung 

nur öffentliche Veranstaltungen erfasst. 

 

Anmerkung: Verläuft das Public Vie-

wing im Rahmen einer privaten Veran-

staltung (z.B. auf der Terrasse), gelten die 

Immissionsschutzvorschriften der Län-

der. 

 

 

7. Urlaubsbuchung trotz Rei-
sewarnung 
 

Die Pandemie steht momentan zwar nicht 

mehr im Mittelpunkt des öffentlichen In-

teresses, sie bleibt jedoch weiterhin ein 

Thema im Reiserecht. Der Bundesge-

richtshof (BGH) hat im September 2023 

ein richtungsweisendes Urteil gefällt, 

welches die Risikoverteilung deutlich 

macht. 

 

In dem entschiedenen Fall entschloss 

sich ein Ehepaar, trotz einer bestehenden 

Reisewarnung des Auswärtigen Amts 

aufgrund der Covid-19-Pandemie, im 

September 2020 eine Reise über 7.700 € 

in die Dominikanische Republik zu bu-

chen. Die Anzahlung betrug 1.540 €. 

Kurz vor dem geplanten Abreisetermin 
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bekam die Ehefrau jedoch Bedenken, 

sagte die Reise kurzfristig ab und forderte 

die Erstattung der Anzahlung.  Der Rei-

seanbieter stellte eine Stornorechnung 

über 5.775 € und forderte die Reisenden 

zur Zahlung abzüglich der Anzahlung 

auf. 

 

Die BGH-Richter entschieden zugunsten 

des Reiseveranstalters. So stellt nach 

Auffassung des Gerichts eine Reisewar-

nung des Auswärtigen Amts i.d.R. ein er-

hebliches Indiz für das Vorliegen außer-

gewöhnlicher Umstände am Bestim-

mungsort dar. Dabei ist es bedeutend, ob 

eine solche Reisewarnung bereits bei Ab-

schluss des Reisevertrags bestand. Eine 

Buchung trotz dieser Bedingungen kann 

u.U. in der Erwartung erfolgen, dass sich 

die Verhältnisse bis zum Zeitpunkt des 

Reisebeginns bessern. Ein Reisender, der 

bei der Buchung keinen diesbezüglichen 

Vorbehalt äußert, bringt gewöhnlich aber 

zum Ausdruck, dass er die aufgrund der 

Warnung indizierten Risiken in Kauf 

nimmt. Deshalb ist es ihm i.d.R. zumut-

bar, die Reise auch dann anzutreten, 

wenn die Reisewarnung bei Reisebeginn 

weiterhin oder wieder besteht und die Ri-

sikolage sich nicht substantiell verändert 

hat. 

 

 

8. Bauleistungen – Verjäh-
rungsverlängerung nicht über 
WhatsApp 
 

Nach der Vergabe- und Vertragsordnung 

für Bauleistungen (VOB/B) hat der Auf-

tragnehmer dem Auftraggeber seine 

Leistung zum Zeitpunkt der Abnahme 

frei von Sachmängeln zu verschaffen. 

Beinhaltet der Vertrag für Mängelansprü-

che keine Verjährungsfrist, so beträgt sie 

u.a. für Bauwerke 4 Jahre und für andere 

Werke, deren Erfolg in der Herstellung, 

Wartung oder Veränderung einer Sache 

besteht, 2 Jahre und beginnt mit der Ab-

nahme der gesamten Leistung. Nur für in 

sich abgeschlossene Teile der Leistung 

beginnt sie mit der Teilabnahme. 

 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle 

während der Verjährungsfrist hervortre-

tenden Mängel, die auf vertragswidrige 

Leistung zurückzuführen sind, auf seine 

Kosten zu beseitigen, wenn es der Auf-

traggeber vor Ablauf der Frist schriftlich 

verlangt. Der Anspruch auf Beseitigung 

der gerügten Mängel verjährt in 2 Jahren, 

gerechnet vom Zugang des schriftlichen 

Verlangens an. Das Oberlandesgericht 

Frankfurt a.M. hat nun entschieden, dass 

eine WhatsApp-Nachricht diese Anfor-

derung nicht erfüllt, denn hier fehlt es an 

der erforderlichen Schriftlichkeit. 

 

 

9. „Zentrum“ als Bezeichnung 
einer Gemeinschaftspraxis 
 

In einem vom Oberlandesgericht Frank-

furt a.M. (OLG) entschiedenen Fall be-

trieben zwei Fachärzte eine Gemein-

schaftspraxis, die sie als „Zentrum für 

plastische und ästhetische Chirurgie“ be-

zeichneten. Ein plastischer Chirurg hielt 

diese Bezeichnung für irreführend. 

 

Die OLG-Richter entschieden, dass die 

Öffentlichkeit grundsätzlich bei dem Be-

griff „Zentrum“ eine personelle und sach-

liche Struktur eines Unternehmens er-

wartet, die über vergleichbare Durch-

schnittsunternehmen hinausgeht. Im me-

dizinischen Bereich jedenfalls weist der 

Begriff „Zentrum“ nicht auf eine beson-

dere Größe hin. Der Gesetzgeber gibt 

Medizinischen Versorgungszentren 

keine Mindestgröße vor. Die Bezeich-

nung einer aus zwei Ärzten bestehenden 

Gemeinschaftspraxis als „Zentrum“ für 

plastische und ästhetische Chirurgie ist 

damit nicht irreführend und unlauter. 
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10. Gesellschafterversammlung 
– Pflicht zur Ladung der Er-
ben bei Tod eines Gesell-
schafters 

 

In einem vom Oberlandesgericht Bran-

denburg (OLG) entschiedenen Fall stand 

die Frage im Fokus, ob eine Gesellschaf-

terversammlung ohne die Einladung der 

Erben eines verstorbenen Geschäftsfüh-

rers und Mitgesellschafters eine neue Ge-

schäftsführung wirksam bestellen kann.  

 

Das Gericht urteilte, dass die Ladung der 

Erben essenziell ist und eine ohne deren 

Einladung abgehaltene Versammlung 

nicht zu einer wirksamen Neubestellung 

führen kann.  Sofern die Erben nicht be-

kannt sind, sollte eine Nachlasspflegs-

chaft beantragt werden. Der dabei be-

stellte Nachlasspfleger vertritt dann die 

Erben. 

 

Der Beschluss des OLG verdeutlicht wie-

der einmal die nicht zu unterschätzende 

Relevanz von Nachfolgeregelungen. Bei 

der Errichtung des Gesellschaftsvertrags 

sollte somit darauf geachtet werden, dass 

dieser für den Fall des Versterbens eines 

Gesellschafters eindeutige und vor allem 

abschließende Nachfolgeregelungen ent-

hält. 

 

 

11. Anpassung einer Zulage bei 
Aufstockung der Arbeitszeit 
 

Das TzBfG (Teilzeit- und Befristungsge-

setz) in Deutschland regelt unter anderem 

die Möglichkeiten für Arbeitnehmer, ihre 

Arbeitszeit zu verringern oder zu verlän-

gern. Das Gesetz gibt jedoch keine Aus-

kunft darüber, wie sich eine Änderung 

der Arbeitszeit auf das Gehalt oder an-

dere Leistungen, die der Arbeitnehmer 

als Gegenleistung für seine Arbeit erhält, 

auswirken wird. 

 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in 

seinem Urteil v. 13.12.2023 klargestellt, 

dass ein Arbeitnehmer, der seine Arbeits-

zeit auf eine Vollzeitbeschäftigung er-

höht, einen Anspruch darauf hat, dass 

sein Gehalt entsprechend dem Umfang 

der Arbeitszeiterhöhung anteilig ange-

passt wird. Das bedeutet, wenn die Ar-

beitszeit eines Mitarbeiters erhöht wird, 

muss auch das Gehalt in einem angemes-

senen Verhältnis zu dieser Erhöhung stei-

gen. Dazu gehört auch eine vereinbarte 

Zulage. 

 

In einem Fall aus der Praxis verdoppelte 

eine Arbeitnehmerin ihre Arbeitszeit auf 

eine Vollzeitstelle. Neben dem Gehalt 

war auch eine Leistungszulage von 250 € 

während der Teilzeitbeschäftigung ver-

einbart. Die Arbeitnehmerin war der Auf-

fassung, dass auch diese angepasst wer-

den müsste, der Arbeitgeber verweigerte 

dies jedoch. Die BAG-Richter entschie-

den zugunsten der Arbeitnehmerin. 

 

 
12. Entgeltfortzahlung bei Fort-
setzungserkrankung 
 

Ein Arbeitnehmer kann seinen Anspruch 

auf weitere Lohnfortzahlung verlieren, 

wenn er nach einer sechswöchigen Lohn-

fortzahlung wegen Krankheit erneut 

krankheitsbedingt ausfällt und es sich da-

bei um eine Fortsetzung der ursprüngli-

chen Erkrankung handelt. 

 

Behauptet er, dass es sich um eine neue, 

unabhängige Erkrankung handelt, der 

Arbeitgeber dieses jedoch bezweifelt, ist 

es am Mitarbeiter, Beweise oder Indizien 

vorzulegen, die darauf hindeuten, dass 

keine weiterführende Krankheit besteht. 

Die bloße Angabe des Diagnosecodes 

aus dem Krankenschein ist nicht ausrei-

chend, um eine Fortsetzungskrankheit 

auszuschließen. In solchen Fällen kann es 

u.U. notwendig sein, dass der Mitarbeiter 

seine behandelnden Ärzte von der 
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ärztlichen Schweigepflicht entbindet, um 

die Situation weiter zu klären. 

 

 
13. Versicherter Arbeitsweg 
und unversicherter Abweg 
 

Die gesetzliche Unfallversicherung bietet 

u.a. Versicherungsschutz bei Unfällen 

auf dem Weg von und zur Arbeit (sog. 

Wegeunfälle). Auch ein Abweichen von 

dem direkten Arbeitsweg kann unter be-

stimmten Voraussetzungen gesetzlich 

unfallversichert sein. Dabei muss aber 

ein ausreichender Zusammenhang mit 

der versicherten Tätigkeit bestehen blei-

ben. Eine solche Ausnahme kommt ge-

setzlich etwa für einen vom Arbeitsweg 

abweichenden Weg in Betracht, um ein 

Kind wegen der beruflichen Tätigkeit der 

Betreuung Dritter anzuvertrauen. 

 

Bewegt sich der Versicherte nicht auf ei-

nem direkten Weg in Richtung seines 

Ziels, sondern in entgegengesetzter Rich-

tung von diesem fort, handelt es sich eben 

nicht um einen bloßen Umweg, sondern 

um einen Abweg. Wird der direkte Weg 

mehr als geringfügig unterbrochen und 

ein solcher Abweg allein aus eigenwirt-

schaftlichen, also nicht betrieblichen 

Gründen zurückgelegt, besteht kein Ver-

sicherungsschutz in der gesetzlichen Un-

fallversicherung. 

 

Das Landessozialgericht Baden-Würt-

temberg (LSG) hatte über nachfolgenden 

Sachverhalt zu entscheiden: Eine Arbeit-

nehmerin begleitete ihre Tochter im 

Grundschulalter zu einem Sammelpunkt 

auf dem Schulweg. Dieser lag, von der 

Wohnung aus gesehen, in entgegenge-

setzter Richtung zur Arbeitsstätte. Auf 

dem Weg vom Sammelpunkt zu ihrer Ar-

beit, aber noch vor Erreichen des Weg-

stücks von ihrer Wohnung zur Arbeit, 

wurde die Arbeitnehmerin von einem 

PKW erfasst. Die LSG-Richter vernein-

ten das Vorliegen eines Arbeitsunfalls, da 

sich der Unfall auf einem unversicherten 

Abweg ereignete. Die Mutter begleitete 

ihre Tochter nicht – wie für den gesetzli-

chen Unfallversicherungsschutz insoweit 

erforderlich – zum Sammelpunkt, um ih-

rer Beschäftigung nachzugehen, sondern 

allein und ausschließlich aus allgemeinen 

Sicherheitserwägungen zum Schutz der 

Tochter. 

 

 
14. WEG – Änderung der Kos-
tentragung für Erhaltungsmaßnah-
men 
 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte sich 

am 22.3.2024 in zwei Verfahren mit Be-

schlüssen von Wohnungseigentümerge-

meinschaften (WEG) zu befassen, mit 

denen Wohnungseigentümer für Erhal-

tungsmaßnahmen am Gemeinschaftsei-

gentum eine von der bisherigen Kosten-

verteilung abweichende Kostentragung 

zulasten einzelner Wohnungseigentümer 

gefasst hatten. 

 

Nach dem Wohnungseigentumsgesetz 

sind die Wohnungseigentümer berech-

tigt, für einzelne Kosten oder bestimmte 

Arten von Kosten der WEG eine von dem 

gesetzlichen Verteilungsschlüssel oder 

von einer Vereinbarung abweichende 

Verteilung zu beschließen. Das gilt auch 

dann, wenn dadurch der Kreis der Kos-

tenschuldner verändert wird, indem 

Wohnungseigentümer von der Kostentra-

gung gänzlich befreit oder umgekehrt 

erstmals mit Kosten belastet werden. Das 

entspricht jedenfalls dann ordnungsmäßi-

ger Verwaltung, wenn die beschlossene 

Kostenverteilung den Gebrauch oder die 

Möglichkeit des Gebrauchs berücksich-

tigt. 

 

In dem ersten Fall konnten wegen eines 

Defekts der (im gemeinschaftlichen Ei-

gentum stehenden) Hebeanlage Doppel-

parker nur jeweils ein Fahrzeug abstellen. 

Die Wohnungseigentümer beschlossen 
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eine Änderung der Kostenverteilung, 

nach der die Kosten für eine Sanierung 

und Reparatur der (im gemeinschaftli-

chen Eigentum stehenden Teile der) Dop-

pelparker nicht mehr wie bisher von allen 

Wohnungseigentümern, sondern aus-

schließlich von den Teileigentümern der 

insgesamt zwanzig Doppelparker ge-

meinschaftlich zu tragen sind. 

 

Im zweiten Fall fassten die Wohnungsei-

gentümer in einer Eigentümerversamm-

lung den Beschluss, die (im gemein-

schaftlichen Eigentum stehenden) defek-

ten Dachflächenfenster auszutauschen. 

Die Kosten des Fensteraustauschs sollte 

allein der Wohnungsbesitzer tragen, in 

dessen Wohnung die Fenster verbaut 

sind. Der BGH beurteilte in beiden Fäl-

len, dass die Entscheidung der Versamm-

lung gültig war und ordnungsgemäßer 

Verwaltung entspricht. 

 

Anmerkung: Der BGH entschied mit 

Urteil v. 8.3.2024, dass während der 

Corona-Pandemie gefasste Beschlüsse 

einer WEG nicht deshalb nichtig sind, 

weil die Wohnungseigentümer an der Ei-

gentümerversammlung nur durch 

Erteilung einer Vollmacht an den Ver-

walter teilnehmen konnten. 

 

 

15. Umgangsrecht – Verteilung 
der Betreuungslast 
 

Grundsätzlich hat jedes Kind das Recht 

auf Umgang mit jedem Elternteil und je-

der Elternteil ist zum Umgang mit den 

Kindern verpflichtet und berechtigt. Über 

den Umfang des Umgangsrechts kann 

das Familiengericht entscheiden. Es trifft 

dabei diejenige Entscheidung, die unter 

Berücksichtigung der tatsächlichen Ge-

gebenheiten und Möglichkeiten sowie 

der berechtigten Interessen der Beteilig-

ten dem Wohl der Kinder am besten ent-

spricht, praktikabel ist und regelmäßig 

ausgeübt werden kann. 

 

Der Umgang dient auch dazu, den haupt-

betreuenden Elternteil zu entlasten und 

die tatsächliche Betreuung der Kinder in 

einem zu bestimmenden Umfang aufzu-

teilen. Daher ist es dem zum Umgang be-

rechtigten Elternteil zuzumuten, das 

Kind bzw. die Kinder während des Um-

gangs in einzelnen Fällen fremdbetreuen 

zu lassen. 

  



 K ∙G ∙ J ∙W 
  K lemm, Giesemann & Partner  

 Steuerberatungsgesellschaft mbB 

 

Seite 10 von 10 

 Stand 02. Mai 2024 

Dipl.-Kaufmann *** 

Joachim Klemm  
Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater 

 
Dipl.-Kaufmann (FH) 

Eckhardt Giesemann * 
Steuerberater 

 
Rainer Wallschlag 
Steuerberater 

 
Ingo Tietjen * 
Steuerberater 

angestellt gem. § 58 StBerG  
 

Sabine Gärtner 
Steuerberaterin 

angestellt gem. § 58 StBerG  
 
 

Sitz der Gesellschaft: 
26125 Oldenburg 
Wilhelmshavener  
Heerstrasse 50 
T: 0441 / 923100 – 0 
F: 0441 / 923100 – 99 
e-mail: oldenburg@kgjw.de 
 
Zweigniederlassung: 
26817 Rhauderfehn 
Untenende 62 b 
T:  04952 / 56 19  
F:  04952 / 67 77 
e-mail: rhauderfehn@kgjw.de 
 
Zweigniederlassung: 
26789 Leer 
Heisfelder Straße 81 
T: 0491 / 91 20 698-0 
F: 0491 / 91 20 698-99  
e-mail: leer@kgjw.de 
 
www.KGJW.de 
kanzlei@kgjw.de 
 
 
eingetragen im  
Partnerschaftsregister  
des Amtsgerichts  
Hannover Nr. 200534 
 

 
 

*  

 
 

Kooperationen: 
** Kranz, Wardenburg & Strietzel Rechts-

anwälte, Oldenburg 
***ACUS Klemm und Partner mbB Wirt-

schaftsprüfergesellschaft 
 
  

  

 
  
 

 

 
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht über-
nommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

  

 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli-Zuschlag (mtl.) 

10.5.2024 
Zahlungs-

schonfrist – 

13.5.2024 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 

 

15.5.2024  
Zahlungs-

schonfrist – 

21.5.2024 

Sozialversicherungsbeiträge 29.5.2024 

  

 

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2024 = 3,62 % 
 1.7. – 31.12.2023 = 3,12 % 
 1.1. – 30.6.2023 = 1,62 % 
 1.7.2016 – 31.12.2022 = - 0,88 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Pro-
zentpunkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Pro-
zentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

  

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2024:  März = 118,6; Februar = 118,1; Januar = 117,6 
2023:  Dezember = 117,4; November = 117,3; Oktober = 
117,8;  
September = 117,8; August = 117,5; Juli = 117,1; Juni = 
116,8; Mai = 116,5; April = 116,6 
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  

  

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

